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E r 9 ä n zen d e B e a n t w 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Jörg BAIDER und 
Genossen, betreffend Dienstposten in den Sozial

versicherungsanstalten (Nr.1513/J). 

Mit der obbezeichneten Anfrage haben die anfragenden Abge

ordneten an den Bundesminister für soziale Verwaltung fol

gende Fragen gerichtet: 

"1. Wie hat sich die Zahl der Bediensteten der einzelnen 

Sozialversicherungsträger in den Gehaltsgruppen F -

Höherer Dienst bzw. G - Leitender Dienst der Dienst

ordnung A für die Angestellten bei den Sozialversiche

rungsträgern Österreichs (DO.A) seit 1970 entwickelt? 

2. Mit wievielen Bediensteten wurden von den einzelnen So

zialversicherungsträgern seit 1970 Sonderverträge ab

geschlossen? 

3. Wieviele Dienstposten der Gehaltsgruppe D bis G wurden 
, 

von den einzelnen Sozialversicherungsträgern seit 1970 

ohne die in der DO.A vorgeschriebene interne Ausschrei

bung besetzt? 

4. Wieviele Dienstposten der Gehaltsgruppe D bis G wurden 

von den einzelnen Sozialversicherungsträgern seit 1970 

besetzt, ohne daß die Bewerber die in der DO.Ä zwingend 

vorgeschriebene Fachprüfung abgelegt hatten?" 
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Die in den Punkten 1 und 2 enthaltenen Fragen habe ich 

am 15.1.1982 beantwortet. Bezüglich der Punkte 3 und 4 

konnte ich damals nur mitteilen, daß weder den Aufsichts

behörden noch dem Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger Unterlagen zur Verfügung standen, 

die als Grundlage für eine Beantwortung dieser Fragen heran

gezogen werden konnten. Ich habe deshalb die ip Betracht 

kommenden Sozialversicherungsträger zur Berichterstattung 

aufgefordert. 

Nach Vorliegen dieser Berichte gestatte ich mir, als 

Beilage 1 eine Zusammenstellung vorzulegen, aus der eine 

Beantwortung der noch offenen Fragen entnommen werden 

kann. 

Im Anschluß daran darf ich im einzelnen die von den So

zialversicherungsträgern vorgebrachten Gründe wiedergeben, 

warum von der Ausschreibung Abstand genommen wurde, bzw. 

die dafür maßgebend waren, daß Bedienstete mit Dienst

posten betraut wurden, ohne daß sie die vorgeschriebene 

Prüfung abgelegt hatten. 

Die überwiegende Zahl der Versicherungsträger hat von 

der Ausschreibung deshalb abgesehen, weil jeweils nur 

ein Bediensteter zur Verfügung gestanden ist, der den 

besonderen Anforderungen des freien Dienstpostens ent

sprochen hatte. In zahlreichen Fällen konnte das erfor

derliche Fachpersonal wie fachkundige Organe des Unfall

verhütungsdienstes (Diplomingenieure), Medikotechniker, 

Wirtschaftsakademiker, Diplomfürsorger und psychologen 

überhaupt erst durch Inserate in den Tageszeitungen ge

funden werden. Die große Zahl der bei der Sozialversiche

rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ohne Ausschrei

bung besetzten Dienstposten geht darauf zurück, daß dieser 

Versicherungsträger erst ab 1.1.1974 durch Zusammenschluß 
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der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt

schaft mit den in den einzelnen Bundesländern bestandenen 

Gewerblichen Selbständigen-Krankenkassen entstanden ist 

und danach längere Zeit hindurch über keinen Dienstposten

plan verfügt hat. Dennoch seien in allen diesen Fällen 

bei der Postenbesetzung ausschließlich Bedienstete herange

zogen worden, die aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit 

sowie aufgrund ihrer fachlichen und persönlichen Qualifi

kation in Betracht gekommen seien. Seit Bestehen des Dienst

postenplanes wird die Verpflichtung zur Ausschreibung von 

Dienstposten beachtet. Diese Postenbesetzungen sind nach 

dem Vorbringen der Versicherungsanstalt stets mit Zustim

mung des Betriebsrates vorgenommen worden. Die Versiche

rungsanstalt des österreichischen Notariates schließlich 

verfügt nur über acht Bedienstete, sodaß sich für eine 

Postenbesetzung von vornherein nur ein Bediensteter ange

boten hatte. 

Ähnliche Gründe wurden auch für die Heranziehung von Be

diensteten geltend gemacht, die die erforderliche Prüfung 

noch nicht abgelegt hatten. In diesem Zusammenhang hat 

insbesondere die Pensionsversicherungsanstalt der Ange

stellten darauf hingewiesen, daß die Bediensteten jeweils 

dazu verhalten wurden, die vorgesehene besondere Fach

prüfung nachträglich abzulegen. 

Der 
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BEI LAG E 1 

Versicherungsträger 

Wiener Gebietskrankenkasse 

Niederösterreichische 
Gebietskrankenkasse 
Burgenländische Gebiets-
krankenkasse 

Oberösterreichische 
Gebietskrahkenkasse 
Steiermärkische 
Gebietskrankenkasse 
Kärntner Gebietskrankenkasse 

I 

Salzburger GebietskrankenkassE 
Tiroler Gebietskrankenkasse 
Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse 
Sozialversicherungsanstalt 
der Bam.ern 
Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft 

Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter 
Allgemeine Unfa1l ver
sicherungsanstalt 
Pensi onsversi cherun'''·sans tal t 
der Arbeiter '-

Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten 
Versicherungsanstalt des 
österr Q Ber~baue8 

Versicherungsanstalt des 
österr o Notariates 

Pkto3 der Anfrage 

Anzahl der verge
benen Dienstposten 
ohne Ausschreibung 

3 

3 

2 

82 

46 

2 

36 

1 

2 

J~ • _ 

Pkto4 der Anfrage 

Anzahl der mit Be
diensteten ohne 
B-Prüfung besetzten 
Dienstposten 

;--

11 

2 

1 

Hauptverband der österr,. :! 

sozialversic~~~~t~~l~. ~==~~~~3~~-= ____ L-~ ____ ~-__ -~-____ ~~~ 
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